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Änderungsantrag  
der Fraktionen der CDU, der SPD und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz über die 
Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für das  
Haushaltsjahr 2016 (Haushaltsgesetz 2016) in der Fassung der 
Beschlussempfehlung und des Berichts des Haushaltsausschusses 

Drucksache 19/2662 zu Drucksache 19/2307 

         
Inhalt des Antrags: Erhöhung der Städtebauförderung 
 
Einzelplan  09 Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz  
 
D e r  L a n d t a g  w o l l e  b e s c h l i e ß e n :  
 
Zu Kapitel  09 24 Förderungen im Bereich Städtebau und Wohnungswesen 
Buchungskreis: 2895 
 
Förderproduktnummer 
lt. Leistungsplan 

6 

  
Bezeichnung lt. Leistungsplan Programme zur Städtebauförderung 
 
 

  Veränderung 
  von um auf 

Leistungsplan:    
  Beträge in 1.000 EUR 
 Gesamtkosten 57.125,6 +6.000,0 63.125,6 
 Produktabgeltung 24.062,8 +3.000,0 27.062,8 

 
Kameraler Haushalt: 

(Hinweis: Angaben zu den einzelnen Titeln sind optional) 
Beträge in EUR 

 Titel Zweckbestimmung von um auf 
 331 Zuweisung für Investitionen vom Bund 51.861.200 150.000 52.011.200 

 883 
Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden 
und Gemeindeverbände 46.100.400 300.000 46.400.400 

 
 

Kameraler Haushaltsabschluss:  
Beträge in EUR 

 Hauptgruppe von um auf 
 HG 3 152.949.600 150.000 153.099.600 
 HG 8 76.411.400 300.000 76.711.400 
 Kameraler Zuschuss/Überschuss -55.968.200 -150.000 56.118.200 
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Verpflichtungsermächtigungen: 
Beträge in EUR 

 Verpflichtungsermächtigungen von um auf 
 Verpflichtungsermächtigungen 2017 14.031.300 1.500.000 15.531.300 
 Verpflichtungsermächtigungen 2018 17.437.800 1.800.000 19.237.800 
 Verpflichtungsermächtigungen 2019 15.031.300 1.500.000 16.531.300 
 Verpflichtungsermächtigungen 2020ff 8.218.800 900.000 9.118.800 
 Gesamtverpflichtung 54.719.200 5.700.000 60.419.200 

 
Der Wirtschaftsplan und der kamerale Haushalt sind entsprechend anzupassen. 
 
 
Begründung des Änderungsantrags: 

      
 

 
Mehr zur Förderung des Städtebaues. Die Erhöhung dient auch der Beseitigung von Wohnungsleerständen in Ortskernen. 
Bei den Projekten handelt es sich um mehrjährige Baumaßnahmen, deren Umsetzung die Veranschlagung von 
Verpflichtungsermächtigungen notwendig macht. Die Maßnahmen werden nach der Verwaltungsvereinbarung Städtebau 
zu 50% mit Bundesmitteln finanziert.  
 

 
Wiesbaden, 8. Dezember 2015 
 
Für die Fraktion der CDU 
Der Fraktionsvorsitzende 
 
 
 
 
Michael Boddenberg 

Für die Fraktion der SPD 
Der Fraktionsvorsitzende 

 
 
 
 

Thorsten Schäfer-Gümbel 

Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Der Fraktionsvorsitzende 

 
 
 
 

Mathias Wagner (Taunus) 

  
  
 
 
 
 
  

  
  
 
 
 
 
  

 
  
  
 
 
 
 
  

  


